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CONSEIL F É D É R A L  
Procès-verbal de la séance du 18 mars 1938

455. Anschluss Österreichs an Deutschland

Politisches Departement. Antrag vom 17. M ärz 1938

Die Deutsche Gesandtschaft hat mit Note vom 15. M ärz1 das Reichsgesetz 
über die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reiche vom 
13. März notifiziert. Das Reichsgesetz erklärt das von der österreichischen 
Bundesregierung beschlossene Bundesverfassungsgesetz über die Wiederver
einigung Österreichs mit dem Deutschen Reiche vom gleichen Datum  als deut
sches Reichsgesetz. Das österreichische Gesetz sieht vor, dass Sonntag, den 
10. April, eine Volksabstimmung über die Wiedervereinigung stattfinden 
werde. Ferner erklärt das Reichsgesetz, dass das derzeit in Österreich geltende 
Recht bis zur Einführung des Reichsrechts in Österreich in Kraft bleibe. Die 
Deutsche Gesandtschaft teilt in ihrer Note ferner mit, dass die bisherigen öster
reichischen diplomatischen Vertreter im Ausland den Auftrag erhalten haben, 
sich mit ihrem Personal den deutschen Vertretungen zu unterstellen. Eine ent
sprechende Mitteilung ist bereits vorher seitens des österreichischen Gesandten 
beim Politischen Departement erfolgt. Der österreichische Gesandte ist nach 
Wien abgereist.

Es fragt sich nun, ob und wie die Note beantwortet werden soll. Eine A nt
wort kommt einer Anerkennung des Anschlusses gleich, es sei denn, dass aus
drückliche Vorbehalte gemacht werden. Wird die Note nicht beantwortet, der 
diplomatische Verkehr in österreichischen Angelegenheiten aber mit der Deut
schen Gesandtschaft aufgenommen, so liegt auch darin, wenn nicht ausdrück
liche Vorbehalte angebracht werden, eine Anerkennung.

Nach Ansicht des Politischen Departements sollte man nicht zögern, aus den 
feststehenden und unabänderlichen Tatsachen die in Betracht kommenden 
Folgerungen zu ziehen. Die schweizerischen Interessen in Österreich sind zu 
wichtig, als dass man deren Schutz durch unnütze Vorbehalte gefährden 
dürfte. Die Wiedervereinigung Österreichs mit Deutschland wirft zahlreiche 
wirtschaftliche und rechtliche Probleme auf, die in Zusammenarbeit mit den 
jetzt massgebenden deutschen Instanzen gelöst werden müssen.

Es ist fraglich, ob die Westmächte versuchen werden, die Anerkennung von 
gewissen politischen Zugeständnissen abhängig zu machen. Es ist auch mög
lich, dass sie durch Abwarten zum Ausdruck bringen wollen, dass sie mit dem 
Vorgehen Deutschlands in Österreich nicht einverstanden sind. Die Schweiz als 
neutrales Land hat aber in diesen aussenpolitischen Streitfragen der grossen
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Mächte nicht Stellung zu nehmen. Sie verfolgt eine neutrale Politik, wenn sie 
aus den gegebenen unabänderlichen Tatsachen diejenigen Folgerungen zieht, 
die zur Wahrung der eigenen Interessen notwendig erscheinen.

Wie soeben Herr Minister Jaeger telephonisch mitteilt, haben Ungarn und 
Frankreich bereits ihre Gesandten in Wien abberufen und die dortigen Vertre
tungen in Generalkonsulate umgewandelt. Der englische Gesandte ist bereits 
seit einigen Tagen nach London abgereist. Der schwedische und der brasilia
nische Gesandte, die beide gleichzeitig in Budapest akkreditiert sind, haben 
Weisung erhalten, sich nach Budapest zu begeben; es sei beabsichtigt, die 
Vertretungen in Wien sofort in Generalkonsulate umzuwandeln.

Es fragt sich nun, ob die Gesandtschaft in Wien nicht sofort aufzuheben und 
ein Generalkonsulat zu errichten sei. Herr Minister Jaeger befürwortet diese 
sofortige Änderung, da sie der Lage entspreche und die Wahrung der schweize
rischen Interessen dadurch erleichtert werde. Dagegen empfiehlt er, dass er bis 
auf weiteres in Wien bleibe und die Leitung des Generalkonsulats führe, da in 
Anbetracht der grossen Schweizerkolonie und der vielen Fragen, die sich aus 
dem Anschluss ergeben, seine dortige Anwesenheit zweckmässig erscheine. 
Das Departement pflichtet dieser Auffassung bei.

Antragsgemäss wird beschlossen:
1. Das Politische Departement wird beauftragt, den Empfang der Note der 

Deutschen Gesandtschaft in Bern vom 15. März zu bestätigen und zu ant
worten, dass der Bundesrat von dem Inhalt Kenntnis genommen habe.

2. Die Schweizerische Gesandtschaft in Wien wird in ein Generalkonsulat 
umgewandelt; die Leitung des Generalkonsulats hat bis auf weiteres Herr 
Minister Jaeger, Gesandter in Budapest.
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456. Herausgabe einer deutschen Koloniezeitung in der Schweiz

Politisches Departement. Antrag vom 10. März 1938

I.
Mit Beschluss vom 2. Juni [!] 1935 1 hatte der Bundesrat auf Antrag des 

Politischen Departements als Retorsionsmassnahme gegen deutsche Zeitungs
verbote die in Zürich erscheinende Zeitung der deutschen Kolonie «Der Reichs-

1. Cette décision est en réalité du 2 juillet 1935, cf. E 1004.1 1/353, N °  1194, reproduite in 
DDS, vol. 11, doc. 131.

Pour de plus amples informations sur cette question d ’un journal pour la colonie allemande, 
cf. E 2001 (D) 2/8.
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